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Rechtsprechung

Die Informationsseiten Haus & Grund kompakt finden Sie

– in der Print-Ausgabe in der Mitte und

– in der digitalen Ausgabe am Ende des Heftes.

SCHOTEC
Schornsteinsanierungs-Technik GmbH
Stellmacherweg 24 · 12351 Berlin

Schornsteinsanierung
Einsatzrohre und Abgasleitungen aus Edelstahl oder Kunst-
stoff. Sagen Sie uns die Höhe Ihres Schornsteins, wir nen-
nen Ihnen die Kosten für die Einbringung des Rohres.
Telefon 621 12 67 / 68 Fax 621 23 20

Wichtige Nachricht an alle Abonnenten
Wie wir erfahren haben, sendet die Post bei Nachsen-
deaufträgen keine Zeitschriften nach. Im günstigsten 
Fall (der ist leider eher selten) teilt uns die Post mit, dass 
ein Abonnent verzogen ist, und nennt auch gleich die 
neue Anschrift. Überwiegend wird uns jedoch nur 
mitgeteilt, dass der Empfänger unter der angegebe-
nen Anschrift nicht zu ermitteln ist. Verfügen wir dann 
weder über Telefonnummer noch eMail-Adresse, kön-
nen wir nichts machen – noch nicht mal das Abonne-
ment gutschreiben.
Die nicht zustellfähigen Hefte werden aufgrund unse-
rer Vereinbarung mit der Post auch nicht zurückge-
sendet, sie werden vernichtet.
Wenn Sie sich also nach einem Umzug erst nach Mo-
naten bei uns melden und reklamieren, keine Hefte 
mehr bekommen zu haben, können wir unter Um-
ständen nicht mal mehr nachliefern, denn unsere La-
gerkapazitäten sind begrenzt.
Das betrifft selbstverständlich auch zeitlich begrenzte 
Nachsendeaufträge. Wenn Sie – es sei Ihnen gegönnt 
– den Winter in wärmeren Gefilden verbringen, teilen 
Sie uns das doch bitte kurz mit. Wir können die Hef-
te hier lagern und sie nach Ihrer Rückkehr versenden. 
Oder wir senden an Ihre Urlaubsadresse. 
Um die reibungslose Zustellung Ihres Abonnements 
zu gewährleisten, ist also jedwede Art der Adress-
änderung dem Verlag unverzüglich mitzuteilen. Wir 
haben einen Vorlauf von ca. 7 Werktagen für die Än-
derungsmitteilung, d. h. erst danach kann eine andere 
Anschrift berücksichtigt werden.
Wir wollen, dass Sie Ihre Zeitschrift so pünktlich wie 
möglich in den Händen halten, deshalb bitten wir 
dringend um Ihre Mithilfe.
Ihr Grundeigentum-Verlag


